
Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
der Gemeinde Berglen am 19.07.2022

Anwesend: Bgm. Niederberger und 15 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 16
Normalzahl: Bgm. Niederberger und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :

Herr Gemeinderat Jochen Friz
Frau Gemeinderätin Stefanie Vobornik
Herr Gemeinderat Thomas Walter

Unentschuldigt :

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch;
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Daniel Schreiber; Herr Jürgen
Hillmann; Herr Reiner Rabenstein
Presse, Zuhörer

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag

Öffentlicher Teil

1.1. Bekanntgaben
- Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner
Ausschüsse

Der Vorsitzende gibt die Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner
Ausschüsse bekannt:

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses 20.09.2022
Sitzung des Gemeinderats mit kleinem Bürgerempfang 27.09.2022
(Beginn voraussichtlich 17.30 Uhr)
Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses 11.10.2022

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.
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1.2. Bekanntgaben
- Flüchtlinge aus der Ukraine - Stand

Der Vorsitzende informiert das Gremium darüber, dass derzeit 47 Geflüchtete, darunter 17
Minderjährige aus der Ukraine in der Gemeinde Berglen untergebracht sind. Das
Begegnungskaffee in den Räumlichkeiten des Jugendhauses im Schumannweg 3 in
Oppelsbohm wird nach wie vor sehr gut angenommen. Im September soll ein kleines
Begegnungsfest stattfinden.

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.

Verteiler: 1 x Ordnungsamt
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1.3. Bekanntgaben
- Gelindquelle in Steinach

Der Vorsitzende informiert, dass die Gelindquelle im Ortsteil Steinach in dieser Kalenderwoche
(KW 29) neu gefasst wird. Deshalb ist der Feldweg in diesem Bereich auch gesperrt.

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.

Verteiler: 1 x Bauamt
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1.4. Bekanntgaben
- Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung am 21.06.2022 gefassten
Beschlüsse

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Mitglieder des Gemeinderates in der letzten
nichtöffentlichen Sitzung am 21.06.2022 über die Initiative zur Gründung einer Montessori –
Naturschule informiert wurden. Des Weiteren wurde grundsätzlich der Teilnahme am On-
Demand-Pilotprojekt im Raum Winnenden und Umland sowie im Raum Schwäbischer Wald
zugestimmt. Das Gremium hat außerdem der Verlängerung und dem Abschluss eines
Mietvertrags zugestimmt. Abschließend haben die Mitglieder des Rates der Ausschreibung einer
unbefristeten Stelle im Bereich des Bauamtes und der Übertragung der Leitungsfunktion bzw.
der stellvertretenden Leitung in der Kita Rappelkiste an zwei Mitarbeiterinnen zugestimmt.

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.
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2.1. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat
- Geburtstage der Gemeinderäte seit der letzten Sitzung am 21.06.2022

Der Vorsitzende spricht folgenden Gemeinderäten, die seit der letzten Sitzung am 21.06.2022
Geburtstag hatten, nachträglich Glückwünsche aus:

 Gemeinderat Oliver Klenk 24. Juni
 Gemeinderat Felix Scherhaufer 25. Juni
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2.2. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat
- Idee des Marktes

Gemeinderätin Höflich erkundigt sich, ob die von Bürgermeister Niederberger vorgeschlagene
Idee des Marktes weiterverfolgt worden sei.

Der Vorsitzende informiert, dass dieser Punkt im Herbst auf der to do-Liste steht.

Verteiler: 1 x Ordnungsamt
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2.3. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat
- Bergles-Olympiade

Gemeinderätin Dr. Reichart nimmt Bezug auf die Bergles-Olympiade, bei der die Mannschaft der
Damen des Gemeinderats den ersten Platz belegte. Es wäre schön, wenn die Urkunde im
Sitzungssaal einen Platz finden könnte.

Der Vorsitzende sagt zu, sich der Sache anzunehmen.

Verteiler: 1 x Hauptamt
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2.4. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat
- Klimaneutralität der Gemeinde

Gemeinderätin Höflich erkundigt sich nach den Vorstellungen der Gemeinde zur Klimaneutralität
in Berglen.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass dieses Thema sehr arbeitsintensiv ist und derzeit aus
Kapazitätsgründen vom Bauamt nicht umgesetzt werden kann. Vor diesem Hintergrund wurde
eine Stelle für den Bereich Bauen und Energiemanagement geschaffen, die momentan
ausgeschrieben ist.

Verteiler: 1 x Bauamt
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2.5. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat
- Stelle für den Bereich "Bauen und Energiemanagement"

Zur Nachfrage von Gemeinderätin Höflich teilt Hauptamtsleiterin Sigloch mit, dass trotz
Entfristung bislang noch keine Bewerbung für die ausgeschriebene Stelle eingegangen sei.

Der Vorsitzende betont, dass man alles versuchen werde, die Stelle so attraktiv wie möglich zu
machen. Es bleibt zu hoffen, dass schnell ein geeigneter Bewerber gefunden wird.

Verteiler: 1 x Hauptamt
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2.6. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat
- Bürgermobil für Berglen

Gemeinderätin Höflich erkundigt sich nach der Resonanz hinsichtlich des Bürgermobils.

Hauptamtsleiterin Ehmann informiert, dass nach dem Aufruf im Amtsblatt vier vielversprechende
Rückmeldungen bei der Verwaltung eingegangen sind, die sich in der Organisation oder als
Fahrer für das Bürgermobil engagieren möchten.

Der Vorsitzende teilt mit, dass eine Konzeption erarbeitet wird. Die Verwaltung wird den
Gemeinderat voraussichtlich dieses Jahr darüber in Kenntnis setzen können.

Verteiler: 1 x Hauptamt
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2.7. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat
- Abernten von Streuobst (Gelbes Band)

Zu einer Nachfrage von Gemeinderätin Höflich bezüglich des Aberntens von Streuobstbäumen
teilt Ordnungsamtsleiterin Boschatzke mit, dass es diese Aktion mit den Gelben Bändern bereits
seit ein paar Jahren gebe. In einem interkommunalen Projekt haben sich mehrere Kommunen im
Rems-Murr-Kreis, darunter auch Berglen zusammengetan und das Projekt „Gelbes Band Rems
Murr“ ins Leben gerufen. Streuobstbäume, an denen das „Gelbe Band“ angebracht ist, dürfen
von den Bürgerinnen und Bürgern kostenlos abgeerntet werden. Private, die ihre
Streuobstwiesen nicht selbst abernten wollen oder können, können an der Aktion teilnehmen
und ihre Bäume zum Ernten freigeben. Hierfür werden die Bänder im Vorfeld zur Abholung in der
Gemeindeverwaltung bereitgestellt. Von Seiten der Grundstücksbesitzer bestehe jedoch wenig
Interesse, ihr nicht abgeerntetes Streuobst anderen zur Verfügung zu stellen.

Verteiler: 1 x Ordnungsamt
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3. Bürgerfragestunde

Es werden keine Anfragen aus der Bürgerschaft gestellt.
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4. Vorstellung des neuen Bauhofleiters

Auf die Sitzungsvorlage 41/2022, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.

Nachfolgend stellt sich Herr Thieme dem Gremium vor und macht Angaben zu seiner Person
und seinem beruflichen Werdegang, insbesondere zu seiner bisherigen Tätigkeit als
stellvertretender Bauhofleiter bei der Gemeinde.

Gemeinderat Klenk würde es begrüßen, wenn der Bauhofleiter künftig zumindest einmal jährlich
einen kurzen Statusbericht/update im Gemeinderat geben könnte. Insbesondere über den
Fuhrpark, notwendige Neubeschaffungen etc. sollte in regelmäßigen Abständen berichtet
werden.

In diesem Zusammenhang weist Bauhofleiter Thieme darauf hin, dass die Beschaffung eines
neuen Sprinters notwendig wird. Entsprechende Haushaltsmittel im Jahr 2022 sind vorhanden.

Gemeinderätin Höflich vermisst Herrn Thieme auf der Liste der Mitarbeitenden der Gemeinde
auf der Homepage.

Hauptamtsleiterin Sigloch informiert, dass es eine separate Rubrik für den Gemeindebauhof gibt.

Zu einer Nachfrage von Gemeinderat Haller teilt Bauhofleiter Thieme mit, dass der Bauhof mit
dem Programm von INGRADA arbeitet. Die Infrastruktur der Gemeinde ist in einer Karte
übersichtlich dargestellt. Diese Geodaten können auf dem Tablet eingesehen werden. Die
Gemeindegrundstücke werden je nach Größe und Lage mit einem kleinen Mäher oder
ergänzend mit einem großen Mäher mit Ausleger gemäht. Daher ist es durchaus möglich, dass
Grundstücke zum Mähen nicht nur einmal angefahren werden müssen.

Bauamtsleiter Rabenstein ergänzt, dass auf INGRADA zwar alle Gemeindegrundstücke
gekennzeichnet sind, nicht aber ob diese verpachtet sind. Dies muss dann in Abstimmung mit
dem Bauamt geschehen.
Es verfügt aber nicht jedes Fahrzeug des Bauhofs über ein Tablet, um die Daten abzufragen.

Hinsichtlich einer weiteren Anfrage führt Bauamtsleiter Rabenstein aus, dass Wegränder bei



Feldwegen teilweise gemäht werden, teilweise jedoch auch nicht, je nach Wunsch des
Grundstückseigentümers.

Zur Nachfrage von Gemeinderätin Dr. Reichart teilt Bauhofleiter Thieme mit, dass ein Bewerber
für die Stelle des stellvertretenden Bauhofleiters ab 01.10.2022 eingestellt wird.

Der Gemeinderat nimmt von der Vorstellung von Herrn Thieme Kenntnis.

Verteiler: 1 x Personalakte



Vorstellung des neuen Bauhofleiters

Sven Thieme wurde vom Gemeinderat in der nichtöffentlichen Sitzung am 26. April 2022 zum

neuen Bauhofleiter der Gemeinde Berglen gewählt. Heute wird sich der langjährige Mitarbeiter

den Mitgliedern des Gremiums kurz persönlich vorstellen und für Fragen zur Verfügung stehen.

B e s c h l u s s v o r s c h l a g :

Der Gemeinderat nimmt von der Vorstellung von Herrn Thieme Kenntnis.

Verteiler:

1 x Personalakte

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.:
Gemeinderat SV/041/2022 059.12

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart

19.07.2022 öffentlich Kenntnisnahme
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5. Waldkalkung im Gemeindewald Berglen

Auf die Sitzungsvorlage 47/2022, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.

Der Vorsitzende begrüßt Revierförster Grass und Herrn Dölker vom Forstamt Rems-Murr-Kreis.

Herr Dölker, der beim Forstamt Hauptverantwortlicher für die Bodenschutzkalkung ist, erläutert
anhand einer PowerPoint-Präsentation das Thema Waldkalkung allgemein und konkret für
Berglen. Er geht dabei auf die Flächen und die Kosten für die Gemeinde ein.

Gemeinderat Höflich nimmt Bezug auf den Waldkindergarten und erkundigt sich, welche
Nachteile dieser durch die Waldkalkung zu erwarten hat.

Herr Grass teilt hierzu mit, dass die Waldkalkung im Gebiet Hohenrain mit dem Hubschrauber
aufgebracht wird. Er geht von einer Dauer von ein bis zwei Tagen aus. Die Kalkablagerungen auf
Boden und Blättern werden mit dem ersten Regen abgewaschen. Das ausgebrachte Material ist
ungefährlich für Menschen und Tiere, kann jedoch örtlich zu einer Staubbelastung führen.

Zur Nachfrage von Gemeinderätin Aigner teilt Herr Grass mit, dass die aktuelle Kostenschätzung
von ca. 110.000 € netto ausgeht. Der Eigenanteil für die Gemeinde beträgt 10%.

Gemeinderat Haller möchte wissen, ob es sich bei der geplanten Waldkalkung um eine
einmalige Sache handelt.

Herr Dölker informiert, dass es vorerst eine einmalige Aktion bleiben wird und man die
Auswirkungen der Kalkung auf den Wald abwarten wird.

Revierförster Grass verweist auf Erfahrungswerte aus dem Schwarzwald. Die Wirkung der
Kalkung flacht nach ca. 30 Jahren ab. Eine Wiederholung der Kalkung wäre dann eventuell
notwendig.

Gemeinderat Hammer nimmt Bezug auf die Waldflächen in Öschelbronn und Stöckenhof und
erkundigt sich, ob diese auch gekalkt werden.



Herr Dölker weist darauf hin, dass eine Mindestfläche von 20 ha für die Kalkung notwendig ist.
Zudem wird die Kalkung nur im Gemeindewald durchgeführt.

Ergänzend führt Revierförster Grass aus, dass Berglen viele kleine Distrikte hat. Zudem gibt es
sehr viele Ausschlussgründe für Flächen, die nicht gekalkt werden dürfen. So werden
beispielsweise Lebensräume wie Gewässer, Naturschutzgebiete und Biotope von der
Maßnahme ausgeschlossen.

Die Durchführung der Kalkungsmaßnahme ist im Sommer / Herbst vorgesehen.

Nachfolgend fasst der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss:

Der Gemeinderat stimmt der Durchführung der Waldkalkung im Gemeindewald Berglen
zu. Das Forstamt Rems-Murr-Kreis wird mit der Durchführung der Kalkung (insbesondere
Erstellung Förderantrag, Ausschreibung und Vergabe der Maßnahme, Durchführung der
Kalkung, Rechnungsprüfung, Information der Bevölkerung) beauftragt.

Verteiler: 1 x Kämmerei



Waldkalkung im Gemeindewald Berglen

Der Boden ist die Basis und der Motor für das Wachstum und den Stoffkreislauf der Wälder. Er
dient als Standort und als Nährstoff- und Wasserlieferant der Pflanzen. Er besitzt eine natürliche
Puffer- und Filterfunktion gegenüber allen äußeren Stoffeinträgen. Ist dieses natürliche
Puffersystem durch einen erhöhten Säureeintrag gestört, ist der Boden „krank“ und die meisten
Pflanzen können nicht mehr gesund wachsen.

Eine Waldkalkung ist eine sinnvolle Maßnahme um die Bodenversauerung und dem damit
einhergehenden Nährstoffmangel auszugleichen. Wichtig ist dies auch im Kontext des
Klimawandels, um die Wälder „fit“ zu halten.

Derzeit befindet sich das Forstamt Rems-Murr-Kreis in der ersten Planungsphase in welcher die
kalkungswürdigen Flächen festgestellt wurden. Dies erfolgte anhand von Auswertungen der
Forstlichen Versuchsanstalt in Freiburg, verschnitten mit der Ortskenntnis des Revierleiters und
naturschutzrelevanten Bereichen, die nicht gekalkt werden. Diese Flächen können im Herbst
2022 in eine landesweite Ausschreibung, durchgeführt durch das Regierungspräsidium
Freiburg, einbezogen werden. Die Kalkung selbst soll im Spätsommer 2023, ausschließlich
mittels Helikopter, durchgeführt werden.

Fläche und Kosten

Die Ermittlungen des Forstamtes ergaben eine kalkungswürdige Waldfläche von rund 200 ha
(Gesamtfläche Gemeindewald Berglen: ca. 480 ha).

Die aktuelle Kostenschätzung geht von Kosten in Höhe von ca. 110.000,00 € netto für die
Gemeinde Berglen aus. Dem gegenüber steht eine Förderung des Landes Baden-Württemberg
i.H.v. 90% der Netto-Kosten, also rund 99.000,00 €. Hieraus ergibt sich ein Eigenanteil für die
Gemeinde von rund 11.000,00 €.

Die Kosten der Kalkungsmaßnahme werden voraussichtlich bis zum Ende des Jahren 2023
fällig, mit der Auszahlung der Fördersumme ist allerdings erst im Jahr 2024 zu rechnen.

Die organisatorische Durchführung der Waldkalkung erfolgt komplett durch das Forstamt für die
kreisangehörigen Gemeinden. Dies umfasst insbesondere die Vorbereitung des Förderantrags,
Begleitung der Ausschreibung und Vergabe, Durchführung der Waldkalkung, Prüfung der
Abrechnung und Information der Bevölkerung.

Die Durchführung der Waldkalkung ist gesetzlich nicht vorgeschrieben, wird von der
Forst- und der Gemeindeverwaltung im Hinblick auf deren Nutzen, der hohen Förderung
und der damit für die Gemeinde geringen Kosten jedoch dringend empfohlen.

Ein Vertreter des Forstamtes wird zur Gemeinderatssitzung anwesend sein und für Rückfragen
zur Verfügung stehen.

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.:
Gemeinderat SV/047/2022 855.44

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart

19.07.2022 öffentlich Entscheidung



Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Einnahmen:
einmalig: 99.000,00 €
laufend: €/jährlich;
Laufzeit: Jahre

Ausgaben:
einmalig: 110.000,00 €
laufend: €/jährlich;
Laufzeit: Jahre

 davon Sachkosten: €

 davon Personalkosten: €

ein entsprechender Haushaltsansatz steht zur Verfügung unter
Produktsachkonto:
- ;
Höhe: €

es stehen keine Haushaltsmittel zur Verfügung, die Finanzierung
erfolgt über:
Haushaltsansatz im Haushaltsplan 2023 und 2024.

B e s c h l u s s v o r s c h l a g :

Der Gemeinderat stimmt der Durchführung der Waldkalkung im Gemeindewald Berglen
zu. Das Forstamt Rems-Murr-Kreis wird mit der Durchführung der Kalkung (insbesondere
Erstellung Förderantrag, Ausschreibung und Vergabe der Maßnahme, Durchführung der
Kalkung, Rechnungsprüfung, Information der Bevölkerung) beauftragt.

Verteiler:

1 x Kämmerei













Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
der Gemeinde Berglen am 19.07.2022

Anwesend: Bgm. Niederberger und 15 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 16
Normalzahl: Bgm. Niederberger und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :

Herr Gemeinderat Jochen Friz
Frau Gemeinderätin Stefanie Vobornik
Herr Gemeinderat Thomas Walter

Unentschuldigt :

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch;
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Daniel Schreiber; Herr Jürgen
Hillmann; Herr Reiner Rabenstein
Presse, Zuhörer

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag

6. Bebauungsplanverfahren "Alter Hau - 2.Erweiterung", Bebauungsplan der
Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB mit örtlichen Bauvorschriften
gemäß § 74 LBO in Oppelsbohm
- Aufstellungs- und Entwurfsbeschluss

Auf die Sitzungsvorlage 45/2022, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.

Der Vorsitzende begrüßt Herrn Janecki von der Architektenpartnerschaft ARP aus Stuttgart.

Herr Janecki geht nachfolgend auf die gestalterischen Festsetzungen und die örtlichen
Bauvorschriften ein.

Bauamtsleiter Rabenstein ergänzt, dass das Grundstück bislang schon im Geltungsbereich
eines Bebauungsplans war. Da die Gemeinde seinerzeit dieses jedoch nicht erwerben konnte,
wurde damals eine private Grünfläche und keine Baufläche ausgewiesen.

Zur Nachfrage von Gemeinderat Kraus teilt Herr Janecki mit, dass die Aufstellung des
Bebauungsplans “Alter Hau – 2. Erweiterung” im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB
erfolgt. Von einem Umweltbericht kann daher abgesehen werden.

Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss:

1. Es wird festgestellt, dass weder ein Mitglied des Gemeinderates noch der Vorsitzende
befangen sind.

2. Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan "Alter Hau – 2. Erweiterung",
Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB in Oppelsbohm, wird
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 13a BauGB gefasst. Ferner wird der
Bebauungsplan im Entwurf festgestellt.

3. Zusammen mit dem Bebauungsplan sollen auch örtliche Bauvorschriften gemäß § 74
Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) erlassen werden.



4. In den Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden auf Gemarkung Oppelsbohm
die Grundstücke Flst.Nr. 2108/1 und 2108/2 sowie Teilflächen der Flst.Nr. 2109/1 und
2103 (Hindemithstraße) einbezogen. Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus
dem Lageplan im Maßstab 1: 500 der Architekten Partnerschaft ARP, Stuttgart, vom
19.07.2022.

5. Das Bebauungsplanverfahren wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB
durchgeführt, weshalb von einer frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach
§ 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen wird.

6. Eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB wird nicht durchgeführt. Ferner wird von
der Erstellung eines Umweltberichtes gemäß § 2a BauGB abgesehen.

7. Die Aufstellung des Bebauungsplanes ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB im Amtsblatt der
Gemeinde Berglen öffentlich bekannt zu machen. Der beschlossene
Bebauungsplanentwurf vom 19.07.2022 einschließlich der Begründung vom
19.07.2022 ist nach entsprechender Bekanntmachung im Amtsblatt der Gemeinde
Berglen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen.
Ferner sind die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2
BauGB zu beteiligen.

Verteiler: 1 x Bebauungsplan-Ordner „Alter Hau – 2. Erweiterung“



Bebauungsplanverfahren "Alter Hau - 2.Erweiterung", Bebauungsplan
der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB mit örtlichen

Bauvorschriften gemäß § 74 LBO in Oppelsbohm
- Aufstellungs- und Entwurfsbeschluss

Der rechtsverbindliche Flächennutzungsplan 2000-2015 des Gemeindeverwaltungsverbandes

Winnenden und der Gemeinde Berglen sieht in Oppelsbohm am Ende der Hindemithstraße,

westlich der dortigen Wendeanlage, eine geplante Wohnbaufläche mit 0,1 ha vor. Ein

Teilbereich mit rd. 500 m² wurde durch den Bebauungsplan „Alter Hau – 1. Erweiterung“ im

Jahre 2015 bereits überplant und anschließend mit einem Einfamilienwohngebäude bebaut. Im

nördlichen Abschnitt konnte kein Baurecht durch den genannten Bauleitplan geschaffen

werden, da ein Kaufvertrag zum Erwerb des Grundstücks Flst.Nr. 2109/1 durch die Gemeinde

aufgrund ungeklärter Eigentumsverhältnisse seinerzeit nicht zustande gekommen ist. Der

betreffende Teilbereich wurde vor diesem Hintergrund als „private Grünfläche“ im

Bebauungsplan „Alter Hau – 1. Erweiterung“ dargestellt.

Das Flurstück Nr. 2109/1 ist zwischenzeitlich im Besitz der Gemeinde Berglen. Damit nun auch

hier ein entsprechendes Wohngebäude errichtet werden kann, muss zunächst das bestehende

Planungsrecht mit dem Bebauungsplan „Alter Hau – 2. Erweiterung“ an die beabsichtige neue

Nutzung angepasst werden.

Die Aufstellung des Bebauungsplanes "Alter Hau – 2. Erweiterung“ im beschleunigten Verfahren

erfolgt gemäß § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 13a Baugesetzbuch (BauGB). Die für die

Anwendung des beschleunigten Verfahrens vorgegebene Obergrenze von 20.000 m² zulässiger

Grundfläche wird weit unterschritten. Auch die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen gemäß §

13a Abs. 1 BauGB für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens sind erfüllt, da durch den

Bauleitplan weder die Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, noch eine Beeinträchtigung der

in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter vorliegt.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Alter Hau – 2. Erweiterung“ umfasst alle Flächen

des bestehenden Bauleitplans „Alter Hau – 1. Erweiterung“. Mit dem Inkrafttreten des neuen

Planungsrechts verlieren daher alle bisherigen planungsrechtlichen Festsetzungen und ört-

lichen Bauvorschriften gemäß § 74 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) im

Plangebiet ihre Gültigkeit.

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.:
Gemeinderat SV/045/2022 621.41

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart

19.07.2022 öffentlich Entscheidung



Das Plangebiet arrondiert den nordwestlichen Siedlungsrand des Ortsteils Oppelsbohm und

schafft einen klaren Baurand gegenüber dem angrenzenden Landschaftsraum. Die mit dem

Bebauungsplan definierte Nutzung sowie die Vorgaben für die Bebauung des Plangebiets

orientieren sich an den umgebenden Bestandsgebäuden. Die näheren Festsetzungen ergeben

sich aus der Planzeichnung im Maßstab 1:500 vom 19.07.2022 und den textlichen

Festsetzungen vom 19.07.2022, welche jeweils als Anlage zu dieser Sitzungsvorlage beigefügt

sind.

Die Strom- und Wasserversorgung sowie die Versorgung mit Telekommunikationsleitungen ist

im Plangebiet gegeben. Das vorhandene öffentliche Kanalnetz zur Abwassereinleitung ist

zudem ausreichend dimensioniert. Das vorliegende Konzept für die

Niederschlagswasserbewirtschaftung sieht eine dezentrale Beseitigung des anfallenden Dach-

und Oberflächenwassers in den westlich verlaufenden Buchenbach vor.

B e s c h l u s s v o r s c h l a g :

1. Es wird festgestellt, dass weder ein Mitglied des Gemeinderates noch der

Vorsitzende befangen sind.

2. Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan "Alter Hau – 2. Erweiterung",

Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB in Oppelsbohm, wird

gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 13a BauGB gefasst. Ferner wird der

Bebauungsplan im Entwurf festgestellt.

3. Zusammen mit dem Bebauungsplan sollen auch örtliche Bauvorschriften gemäß § 74

Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) erlassen werden.

4. In den Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden auf Gemarkung Oppelsbohm

die Grundstücke Flst.Nr. 2108/1 und 2108/2 sowie Teilflächen der Flst.Nr. 2109/1 und

2103 (Hindemithstraße) einbezogen. Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus

dem Lageplan im Maßstab 1: 500 der Architekten Partnerschaft ARP, Stuttgart, vom

19.07.2022.

5. Das Bebauungsplanverfahren wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB

durchgeführt, weshalb von einer frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach



§ 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange

gemäß § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen wird.

6. Eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB wird nicht durchgeführt. Ferner wird von

der Erstellung eines Umweltberichtes gemäß § 2a BauGB abgesehen.

7. Die Aufstellung des Bebauungsplanes ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB im Amtsblatt der

Gemeinde Berglen öffentlich bekannt zu machen. Der beschlossene

Bebauungsplanentwurf vom 19.07.2022 einschließlich der Begründung vom

19.07.2022 ist nach entsprechender Bekanntmachung im Amtsblatt der Gemeinde

Berglen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen.

Ferner sind die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs.

2 BauGB zu beteiligen.

Verteiler:

1 x Beplan-Ordner „Alter Hau – 2. Erweiterung“





















































































































Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
der Gemeinde Berglen am 19.07.2022

Anwesend: Bgm. Niederberger und 15 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 16
Normalzahl: Bgm. Niederberger und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :

Herr Gemeinderat Jochen Friz
Frau Gemeinderätin Stefanie Vobornik
Herr Gemeinderat Thomas Walter

Unentschuldigt :

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch;
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Daniel Schreiber; Herr Jürgen
Hillmann; Herr Reiner Rabenstein
Presse, Zuhörer

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag

7. Glasfaserausbau in Berglen

Auf die Sitzungsvorlage 48/2022 und die PowerPoint-Präsentationen der Telekom und der
Liberty Networks Germany GmbH (LNG) wird verwiesen. Diese sind Bestandteil des Protokolls.

Der Vorsitzende leitet kurz in die Thematik ein. Die Planungen der Telekom und der LNG werden
nachfolgend getrennt voneinander von den jeweiligen Vertretern vorgestellt.

1. Telekom

Als erstes stellt Herr Alexander Ostertag von der Telekom die Ausbaustrategie und weitere
Möglichkeiten der Telekom anhand einer PowerPoint-Präsentation ausführlich vor.

Gemeinderätin Aigner verweist auf die Ortsteile Birkenweißbuch, Vorderweißbuch und Streich,
die nach ihrer Auffassung im ganzen Gemeindegebiet am schlechtesten in Bezug auf den
Breitbandausbau versorgt sind. Diese drei Ortsteile sind momentan von einem Privatanbieter
versorgt. Teilweise habe man tagelang kein funktionierendes Internet oder Telefon. Weshalb sie
inständig darum bittet, diese drei Ortschaften mit in die Planungen der Telekom einzubeziehen.
Viele der Anwohner würden sehr gerne zur Telekom wechseln. Leerrohre sind vorhanden.

Herr Ostertag weist darauf hin, dass ihm die vorhandene Leerrohrinfrastruktur der Gemeinde
bekannt ist. Die angesprochenen Ortsteile sind aus Sicht der Telekom nicht wirtschaftlich zu
betreiben. Vor diesem Hintergrund könnte er diesbezüglich heute keine Lösung aufzeigen.

Der Vorsitzende betont, dass er und auch sein Vorgänger im Amt dieses Anliegen bei den
Gesprächen mit der Telekom bereits vielfach vorgebracht haben. Daher ist er sehr enttäuscht
von der heute vorgestellten Planung, er hatte sich wesentlich mehr erhofft. Für das mobile
Arbeiten, welches in Zukunft noch zunehmen wird, ist ein funktionierender Glasfaserausbau
unerlässlich. Die Telekom hat sich über viele Jahre hinweg als verlässlicher Partner gezeigt und
er würde es sehr begrüßen, wenn dies auch so bleibt.

Von Seiten der Telekom müsse doch eine Aussage bezüglich der für die Gemeinde
entstehenden Kosten für den Ausbau der drei Ortschaften getroffen werden können, so
Gemeinderat Klenk.



Herr Ostertag weist darauf hin, dass der Telekom die Anmietungskosten für die Leerrohre im
nördlichen Teil des Stöckenhofs und in einem Teilbereich von Ödernhardt von der Gemeinde
noch nicht mitgeteilt wurden. Er betont abschließend, dass die Telekom bereits heute
wholesaling betreibt und folglich Kooperationen mit Vodafone und 1&1 bestehen. Weitere
Anbieter werden sicherlich in der Zukunft noch hinzukommen.

2. Liberty Networks Germany GmbH

Nachfolgend stellt Herr Phillip Bellé von der LNG die Ausbauplanungen für die Gemeinde
Berglen anhand einer PowerPoint-Präsentation ausführlich vor.

Gemeinderätin Aigner bittet darum, dass die PowerPoint-Präsentationen dem Gemeinderat als
pdf zugeschickt werden.

Der Vorsitzende nimmt Bezug auf die Aussagen von Herrn Bellé, Kottweil und Hößlinswart seien
nicht wirtschaftlich zu erschließen und erkundigt sich, was die Gemeinde tun könne, damit die
Wirtschaftlichkeit gegeben sei.

Herr Bellé betont, dass eine Umsetzung in diesen beiden Ortsteilen nicht gänzlich
ausgeschlossen sei. Die LNG sei gesprächsbereit.

Zur Nachfrage von Gemeinderat Klenk teilt Herr Bellé mit, dass Liberty Networks derzeit nur mit
ihrem eigenen Produkt helloFiber arbeitet. LNG ist ein junges Unternehmen und wird für andere
Anbieter dann interessant, wenn mindestens 50.000 Haushalte deutschlandweit angeschlossen
sind. Der genaue Zeitpunkt steht zwar noch nicht fest, aber es ist klar, dass LNG in der Zukunft
wholesaling betreiben wird.

Für Gemeinderat Klenk ist klar, dass sich das Thema mobiles Arbeiten immer mehr ausweiten
wird. Daher muss rund um die Uhr der Support gewährleistet sein. Zudem wird technisches
Personal benötigt.

Bezüglich einer weiteren Anfrage führt Herr Bellé aus, dass die Ortsteile Kottweil und
Hößlinswart für die LNG zu weit entfernt von den anderen Ausbaugebieten liegen. Evtl. könnte
die Telekom diese beiden Ortsteile ausbauen.

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von den Planungen der Telekom sowie der Liberty
Networks zum Breitbandausbau in Berglen.

Verteiler: 1 x Bauamt



Glasfaserausbau in Berglen

Der Breitbandausbau in der Region Stuttgart soll weiter vorangetrieben werden. Die

Gemeinde Berglen ist daher im Februar 2019 dem Zweckverband „Breitbandaus Rems-

Murr“ beigetreten. Die Zweckverbände der fünf beteiligten Landkreise (Esslingen, Böblingen,

Göppingen, Ludwigsburg und Rems-Murr) bilden mit der Landeshauptstadt Stuttgart und der

Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH zusammen die „Gigabit Region Stuttgart

GmbH“. Im Mai 2019 wurde daraufhin die Kooperationsrahmenvereinbarung zwischen der

Gigabit Region Stuttgart und der Telekom Deutschland GmbH geschlossen, welcher die

Gemeinde Berglen anschließend im Jahr 2019/2020 beigetreten ist.

Die Telekom verfolgt unter anderem das Ziel 50 % aller Privathaushalte sowie alle

Gewerbegebiete bis Ende 2025 an das Glasfaser anzubinden. Bis Ende 2030 sollen dann

90 % der Privathaushalte mit einem Glasfaseranschluss versorgt sein.

Im Rahmen der rollierenden Ausbauplanung der Telekom in der Region Stuttgart hat die

Verwaltung in den letzten Monaten verstärkt Gespräche mit der Telekom zum

Breitbandausbau in Berglen geführt. Die Telekom kommunizierte gegenüber der Verwaltung

die Ortsteile Reichenbach, Lehnenberg, Spechtshof und das Gewerbegebiet Erlenhof sowie

Teilbereiche von Stöckenhof, Ödernhardt und Steinach im 1. Bauabschnitt

eigenwirtschaftlich, also ohne finanzielle Unterstützung der Gemeinde, auszubauen. Der

Baubeginn ist nach aktuellem Wissenstand der Verwaltung voraussichtlich für August 2022

vorgesehen. Der Regionalmanager der Telekom, Herr Alexander Ostertag, wird in der

Sitzung anwesend sein und das Gremium über die Planung des 1. Bauabschnitts

informieren sowie einen Ausblick zum weiteren Ausbau in Berglen geben.

Neben der Telekom sind seit Anfang des Jahres weitere Unternehmen auf die Verwaltung

zugekommen mit dem Ziel ebenfalls einen eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau im

Gemeindegebiet umzusetzen. Unter anderem stellte sich die Firma Liberty Networks

Germany GmbH (LNG) vor und gab an, den Breitbandausbau in verschiedenen Ortsteilen

zu planen. Einzelheiten sowie die geplante Vorgehensweise wird Herr Phillip Bellé von der

Liberty Networks in der Sitzung vorstellen.

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.:
Gemeinderat SV/048/2022 791

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart

19.07.2022 öffentlich Kenntnisnahme



B e s c h l u s s v o r s c h l a g :

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von den Planungen der Telekom sowie der Liberty

Networks zum Breitbandausbau in Berglen.

Verteiler:

1 x Bauamt

















































































Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
der Gemeinde Berglen am 19.07.2022

Anwesend: Bgm. Niederberger und 15 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 16
Normalzahl: Bgm. Niederberger und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :

Herr Gemeinderat Jochen Friz
Frau Gemeinderätin Stefanie Vobornik
Herr Gemeinderat Thomas Walter

Unentschuldigt :

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch;
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Daniel Schreiber; Herr Jürgen
Hillmann; Herr Reiner Rabenstein
Presse, Zuhörer

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag

8. Elternbeiträge in Kindertageseinrichtungen - Satzung zur Änderung der
Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die
Kinderbetreuungseinrichtungen in der Gemeinde Berglen

Auf die Sitzungsvorlage 50/2022, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.

Hauptamtsleiterin Ehmann erläutert den Sachverhalt.

Der Vorsitzende ist der Auffassung, dass mittelfristig Überlegungen hinsichtlich des
Kostendeckungsgrads bei den Kindertageseinrichtungen notwendig sind.

Gemeinderätin Rommel verweist auf die Aussprache innerhalb der Fraktion bezüglich der
prozentualen Erhöhung. Die pauschale Anhebung der Sätze führt dazu, dass diejenigen, die
bislang schon viel zahlen, künftig noch deutlich mehr aufwenden müssen, während die
Steigerung bei denen, die bislang wenig zahlen, wenig ausmache. Die Schere gehe immer
weiter auseinander. Sie kann sich daher den Ausführungen von Bürgermeister Niederberger
anschließen und bittet darum, den Kostendeckungsgrad und die Sozialstaffelung im nächsten
Jahr zu thematisieren.

Gemeinderätin Dr. Reichart führt für die SPD-Fraktion aus, dass die Sozialstaffelung
grundsätzlich sehr begrüßt wird. Auch sieht sie das Dilemma mit hoher Inflation und hohen
Belastungen sowie die Problematik der Kostensteigerungen und der hohen Personalausgaben.
Dennoch wird sie einer Erhöhung der Kindergartengebühren nicht zustimmen, da sie der
Auffassung ist, dass die Kinderbetreuung ein für alle gleich zugängliches und kostenloses
Bildungsangebot sein sollte und es hier einer landesweiten Lösung bedarf. Sie richtet einen
Appell an die Landesregierung, sich diesem Thema zu widmen.

Gemeinderätin Höflich bittet darum, sich im nächsten Jahr nicht erst kurz vor der Sommerpause
mit der Erhöhung der Elternbeiträge für das kommende Kindergartenjahr zu befassen, sondern
bereits frühzeitig im Frühjahr.

Hauptamtsleiterin Ehmann weist darauf hin, dass die Trägerverbände erst jetzt mit der
gemeinsamen Empfehlung zur Fortschreibung der Elternbeiträge auf die Gemeinde
zugekommen sind, daher die Behandlung in heutiger Sitzung. Sofern das Thema jedoch
grundsätzlich besprochen werden soll, kann dies durchaus zu einem früheren Zeitpunkt erfolgen.



Gemeinderätin Aigner schlägt dieses Thema zur Beratung in der nächsten Klausurtagung vor.

Mit 13 Ja-Stimmen und drei Nein-Stimmen fasst der Gemeinderat den Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt die Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung
von Benutzungsgebühren für die Kinderbetreuungseinrichtungen in der Gemeinde
Berglen (siehe Anlage).

Verteiler: 1 x Hauptamt



Elternbeiträge in Kindertageseinrichtungen - Satzung zur Änderung
der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die

Kinderbetreuungseinrichtungen in der Gemeinde Berglen

Die Vertreter des Städtetags, Gemeindetages und der Kirchenleitungen sowie der kirchlichen

Fachverbände in Baden-Württemberg haben sich auf die Erhöhung der Elternbeiträge im

Kindergartenjahr 2022/2023 verständigt.

Die Träger und die Fachkräfte in den Einrichtungen gewährleisten auch in angespannten Zeiten

der Pandemie und des Krieges in der Ukraine ein möglichst bedarfsorientiertes und qualitativ

beachtliches Angebot der Frühkindlichen Bildung und Betreuung. Damit leisten sie einen

essenziellen Beitrag zur gesellschaftlichen Stabilisierung in der anhaltenden Krisenzeit. Die

Sicherstellung dieses Angebots beansprucht die Träger jedoch nicht nur in einem hohen Maße

organisatorisch, sondern schlägt besonders durch die hohe Inflationsrate, die sich auf die

Investitions- und Sachkosten auswirkt, aber auch durch steigende Personalkosten finanziell zu

Buche. Die Vertreter des Städtetages, Gemeindetages und der Kirchenleitungen haben sich vor

diesem Hintergrund darauf verständigt, bei ihrer gemeinsamen Empfehlung zur Fortschreibung

der Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2022/2023 die benannten Kostensteigerungen

zumindest teilweise zu berücksichtigen und empfehlen eine Erhöhung der Elternbeiträge

pauschal um 3,9 Prozent.

Mit dieser Empfehlung bleibt die Steigerung erneut bewusst hinter der Entwicklung der

tatsächlichen Kostensteigerung zurück, um so sowohl den Auswirkungen der anhaltenden

Krisen auf die Einrichtungen (mit Fachkräftemangel und Schwierigkeiten bei der

Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs) als auch den Elternhäusern gegenüber gerecht zu

werden.

Das angestrebte Ziel der unterzeichnenden Verbände in Baden-Württemberg bleibt ein

Kostendeckungsgrad von 20 Prozent durch Elternbeteiligung. In Berglen betrug der zuletzt

ermittelte Kostendeckungsgrad für die Kinderbetreuung ohne Berücksichtigung der

Landeszuschüsse 14,9 %. Den kirchlichen und kommunalen Kindergartenträgern in Baden-

Württemberg wird daher empfohlen, den Elternbeitrag wie folgt festzusetzen:

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.:
Gemeinderat SV/050/2022 460.15

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart

19.07.2022 öffentlich Entscheidung



Der Gemeinderat hat am 18.07.2017 beschlossen, die Gebühren für

Kinderbetreuungseinrichtungen an die aktuellen Landesrichtsätze anzupassen. Es wird daher

vorgeschlagen, die Anpassungen entsprechend den Empfehlungen der kommunalen

Landesverbände vorzunehmen und die notwendige Änderungssatzung zu beschließen.

In der bisherigen Fassung waren auch Gebühren für Halbtags- und Feriengruppe beinhaltet.

Beide Regelungen wurden gestrichen, da für diese Betreuungsformen kein Bedarf mehr

bestand und sie mittlerweile nicht mehr angeboten werden.

B e s c h l u s s v o r s c h l a g :



Der Gemeinderat beschließt die Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung

von Benutzungsgebühren für die Kinderbetreuungseinrichtungen in der Gemeinde

Berglen (siehe Anlage).

Verteiler:

1 x Hauptamt













Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
der Gemeinde Berglen am 19.07.2022

Anwesend: Bgm. Niederberger und 15 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 16
Normalzahl: Bgm. Niederberger und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :

Herr Gemeinderat Jochen Friz
Frau Gemeinderätin Stefanie Vobornik
Herr Gemeinderat Thomas Walter

Unentschuldigt :

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch;
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Daniel Schreiber; Herr Jürgen
Hillmann; Herr Reiner Rabenstein
Presse, Zuhörer

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag

9. Beratender Ausschuss für Vereinsfragen

Auf die Sitzungsvorlage 51/2022, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass es sich um einen rein beratenden Ausschuss handelt, der
Grundlagen insbesondere für die Vereinsförderung erarbeiten soll. Die erste Sitzung ist zeitnah
im September 2022 geplant.
Im Wege der Einigung ist der beratende Ausschuss zu besetzen.

Von den Fraktionen wird folgende Besetzung vorgeschlagen:

BWV-Fraktion Gemeinderätin Ute Aigner
Gemeinderat Rolf Hammer

FBB-Fraktion Gemeinderat Oliver Klenk
SPD-Fraktion Gemeinderätin Dr. Susanne Reichart

Verwaltung Bürgermeister Holger Niederberger
Ordnungsamtsleiterin Gudrun Boschatzke

Im Wege der Einigung stimmt der Gemeinderat der Besetzung des Ausschusses zu.

Verteiler: 1 x Hauptamt
1 x Ordnungsamt



Beratender Ausschuss für Vereinsfragen

Im Zusammenhang mit der Beratung über verschiedene Zuschussanträgen von Vereinen wurde
angeregt, einen beratenden Ausschuss für Vereinsfragen zu bilden. Der Ausschuss soll u.a. die
Richtlinien der Vereinsförderung überarbeiten.

Es wird vorgeschlagen, den Ausschuss im Wege der Einigung zu besetzen. Analog der bereits
bestehenden Beiräten schlagen wir vor, die Besetzung wie folgt vorzusehen:

BWV-Fraktion: 2 Vertreter

FBB-Fraktion: 1 Vertreter

SPD-Fraktion: 1 Vertreter

Es sollen keine Stellvertreter benannt werden. Den Fraktionen wird frei gestellt, bei Bedarf einen
Stellvertreter zu entsenden.

Die Fraktionen werden gebeten bis zur Beratung einen bzw. zwei Vertreter zu benennen.

B e s c h l u s s v o r s c h l a g :

Besetzung des Ausschusses, wie von der Verwaltung angeregt, im Wege der Einigung.

Verteiler:

Hauptamt 1 x
Ordnungsamt 1 x

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.:
Gemeinderat SV/051/2022 300.0

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart

19.07.2022 öffentlich Entscheidung



Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
der Gemeinde Berglen am 19.07.2022

Anwesend: Bgm. Niederberger und 15 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 16
Normalzahl: Bgm. Niederberger und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :

Herr Gemeinderat Jochen Friz
Frau Gemeinderätin Stefanie Vobornik
Herr Gemeinderat Thomas Walter

Unentschuldigt :

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch;
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Daniel Schreiber; Herr Jürgen
Hillmann; Herr Reiner Rabenstein
Presse, Zuhörer

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag

10. Beschlussfassung über die Annahme von Spenden

Bei der Gemeindeverwaltung ist folgende Spende eingegangen:

Birgit Weißfelder Sachspende Ausstattung 1.340,00 €
Ukraine Geb. Beethovenstr. 11

Der Gemeinderat stimmt der Spendenannahme einstimmig zu.

Verteiler: 1 x Gemeindekasse






